
92 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVIII. GP 

Ausgedruckt a m 17. 5. 199 1 

Regierungsvorlage 

ABKOMMEN 

ZWISCHEN DER REPUBLIK ÖSTER
REICH UND DER REPUBLIK KOREA 
ÜBER DIE FÖRDERUNG UN D DEN 

SCH UTZ VON INVESTITIONEN 

DIE REPUBLIK ÖSTERREICH UND DIE 
REPUBLIK KOREA, 

Im folgenden die "Vertragsparteien" genannt, 

VON DEM WUNSCHE GELEITET, die 
wirtschaftliche Zusammenarhelt zum gegenseitigen 
Vo rteil beider Staaten zu verstlrken; 

IN DEM BESTREBEN, günstige Voraussetzun
gen für Investitionen von Investoren einer Ve rtrags
partei im Hoheitsgebiet der :lnd eren Vemagspartei 
w schaffen, 

IN DER ERKENNTNIS, daß die Förderung 
und der Schutz von Investitionen auf der Basis de_~ 
vorliegenden Abkommens geschäftliche Priv.:nin · 
itiallven auf diesem Gebiet anregt, 

SIND WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN: 

Artikel 1 

Definitionen 

Für die Zwecke di eses Abkommens 

(I) umfaßt der Begriff "Investition" alle Vermö
genswerte, und insbesondere, aber nicht ausschließ
lich 

a) bewegliches und unbewegliches Eigentum 
sowie sonstige dingliche Rechte, wie Hypo
theken, Pfandrechte, Zurückbehaltu ngs
rechte, N utzungsrechte und ähnliche Rechte ; 

u) Aktien und andere Arten von Beteiligungen 
an Unternehmen; 

c) Ansprüche auf Gdd, das gegeben wurde, um 
einen wirtschaftlichen Wert zu schaffen, oder 
Ansprüche auf eine Leistung, die einen 
wirtschaftliehen Wen hat; 

AGREEMENT 

IlETWEEN THE REPUBLIC OF AUSTRIA 
AND THE REPUBLIC OF KOREA FOR 
THE ENCOURAGEMENT AND PRO-

TECTION OF INVESTMENTS 

THE REPUBLIC 01' AUSTRIA AND THE 
REPUBLIC OF KOREA 

hl" rl"lI1:dll" r refl"rred to as "Contracting Panies" 

DESIRING to mlcnsify economic cooperalion tO 
the mutua l bencfit of hoth countries, 

INTENDING to cre:HC fa vou rable conditions 
tor investments by investors of one Contr.:tcting 
Party JIl the territory of the o ther Contracting Party; 

RECOGNIZING thai the encouragement and 
proteetion of investments on the basis of the present 
Agreement stimulales the individual business 
lIliuative In this fi eld , 

HAVE AGREED A$ FOLLOW$: 

Anid e 1 

Definitions 

For the purpose of this Agreement 

(1) the term "l nvesunent" comprises all assets and 
In pJrtieular, though nOt exelusively 

a) movable and Im movable property as weil JS 
any other rights i n r e m such as mortgages, 
liens, pledges, us ufru cts and similar fights; 

u) sllaJ cs and Olher Iypes of pan icipations m 
undert.:tkings; 

c) elaims to money th at has been glven in order 
to create an economic value or claims tO ,,-ny 
performance having an economic value; 
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d) Urheberrechte, gewerbliche Schutuechte wie 
Erfinderpateme, Handelsmarken, gewerbli
che Muster und Gebrauchsmuster. technische 
Verfahren, Know-how, Handelsnamen und 
Goodwill; 

e) öffentl ichrechtliche Konzessionen für die 
Aufsuchung, den Abbau oder die Gewinnung 
von N:uurschll.tzen; 

(2) bezeichnet der Begriff "Investor" in bezug auf 
die Vertragsparteien : 

a) jede natilrliche Person, die die Staatsangehö
rigkeit einer Vertragspanei in ÜbereinStim
mung mit deren Rechtsvorschriften besitzt 
und im Hoheitsgebiet der anderen Vertrags
partei ei ne Investition tätigt; 

b) jede juristische Person oder Personengesell 
schaft des Hande!sredll.s, die in Übereinstim
mung mit den Reehtsvorschriften emer 
Venragspartei errichtet wurde, ihren Sitz im 
Hoheitsgebiet dieser Vertrag:;partei hat und 
im H oheiugebiet der anderen Venragspartei 
eine Investition tätigt ; 

(3) bezeichnet der Begriff "Ertrag" diejenigen 
BelTäge, die eine Investition erbringt, und umfaßt 
insbesondere, :l.ber nicht :l.usschließlich, Gewinne, 
Zinsen, Kapitalzuwächse, Dividenden. Tantiemen, 
LizenzgebUhren und andere ähnliche Entgehe; 

(4) umfaßt der Begriff "Enteignung" auch die 
Verstaatlichu ng oder jede sonstige Maßnahme mit 
gleicher Wirkung. 

Artikel 2 

Förderung und Schutz von Investitionen 

( I) Jede Vertr~gsp~rlei fördert nach Möglichkl"il 
in ihrem Hoheitsgebiet Investitionen von Investore n 
der anderen Vertragspartei, läßt diese In überein
stimmung mit ihren Rechtsvorschriften zu und 
behandelt sie in jedem Fall gerecht und billig. 

(2) Investitione n gemaß Absatz 1 und ihre Erträge 
genießen den vollen Schutz dieses Abkommens. 
Gleiches gi lt , unbeschadet der Bestimmungen des 
Absalzes I, im Falle ih rer Wiederveranlagung auch 
fUr deren Enrage. Die rechtliche Erweiterung, 
Ver:&nderung oder Umwandlung einer Investition 
gelten als neue Investition . 

Artikel } 

Behandlung von Investit ionen 

(1) Jede Venragspartei hehandelt Investoren der 
anderen Vertragspartei und deren Investitionen, wie 
auch die daraus eo.ielten Erträge nicht weniger 
gllnstig als Investitionen und Erträge der Investoren 
der Vertragspartei oder eines DriltSlaates. 

d) copyrights, industrial property rights such as 
patents for inventions, trademarks, industrial 
designs and ut ili ty models, technical proces
ses, know-how, trade names and goodwill; 

1') business concessions under public law tO 
search for, extract or exploit natural resour
ces. 

(2) the term "investor" means in respect of ei ther 
Contracting Party 

a) any Mllural person who is anational of either 
Contraeting Party in accordance with its laws 
and regulations and makes an investment In 

the other Contracting Party's territot)'; 

b) any juridic~1 person Of commercial partner
ship constitutcd in aecordance with the laws 
and regulations of either Contracting Party, 
having iu seat in the territory of this 
Contracting Party and making an investment 
in the other Contracting Pany's territory. 

(3) the tCrm "retu rn " means the amounts yielded 
by :In investment, and in particular, though not 
exclusive!y, includes profits, interests. capital gains, 
dividends. royalties. licence and other fees. 

(4) the term "expropriation" also compriscs the 
nationalization or any other measure having 
equ ivalent effect. 

Artide 2 

Promotion and Protection of Investments 

(1) Eaeh Corllr~r.ling PHty sha ll in its I.crritory 
promote, as far as poss ible . investments of investors 
of the other Contracting Party, admit such 
inveStmenu in accordance with ilS legislation and in 
any case aecord such investments fair and equitable 
treatment. 

(2) Investments admitted according to paragraph 
( I) and their returns shall enjoy the full protcction 
of the presen! Agreement. The same applies without 
prejudice tO the regulations of paragraph ( I) also for 
their returns in else of reinvestment of such returns. 
The legal extension. alteration or transformation of 
an investment is considered to be a new investment_ 

Artid e } 

Treatment of InvestmentS 

( I) fach Contr:l.cting Party shall accord to 
investors of the other Contraeting Party and their 
investments, as :1. 150 the returns therefrom, treatment 
no !ess favou rable than that :l.ccorded in respect of 
the investments and returns of the investors of the 
Contracting P.Uty or of (lny third Statl~. 
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(2) Jede Vertragspartei gewährt ln ihrem 
H oheitsgebiet Investoren der anderen Vertragspar
tei im Bezug auf Verwaltung, Gebrauch, Nutzung 
oder Verfügung ihrer Investitionen eine Behand
lung, die grrecht und billig und nicht weniger 
günstig ist als jene, die sie ihren eigenen Investoren 
oder den Investoren eines Drittstaatcs gewährt. 

(3) Die Bestimmungen dieses Abkommens, eine 
nicht weniger günstige Behandlung zu gewähren als 
sie den InvestOren eines Drittstaates und deren 
InveStitionen eingeräUmt wurde, können nicht 
dahingehend ausgelegt werden, daß sie eine 
Vertragspartei verpflichten, den InvestOren der 
and eren Venragspartei und deren Investi tiOnen den 
gegenwärtigen oder kunftigen Vorteil einer Be
handlung, einer Prä feTen<': oder eines Pnvileges 
einzuräumen, welcher sich ergibt aus 

a) einer Zollunion, einem gemeinsamen Markr, 
einer Freihandelszone oder der Zugehörigkeit 
zu einer Wirtschaftsgemeinschaft; 

b) emem internationalen Abkommen, einer 
Internationalen Vereinbarung od er inner
staatlichen Rechtsvorschrift über Steuerfra -
gen; 

c) einer Regelung zu r Erleichterung des Grenz
verkehrs. 

Artikel 4 

Enteignun g 

(1) Investitionen von Investo ren einer Vertrags_ 
panel dürfen Im Hoheitsgebiet der anderen 
Vertragspartei nur im öffentlichen Interesse, auf 
Grund eines rechtmäßigen Verfahrens und gegen 
Entschädigung enteignet werden. Die Entschädi 
gung muß dem fealen Wert der Investition 
unminelbar vor dem Zeitpunkt entsprechen, in dem 
die tatsächliche oder bevorstehende Maßnahme 
öffentlich bekannt wurde. Die Entschädigung muß 
ohn e ungebührliche Verzögerung geleistet werden 
und bis zum Zeitpunkt der Zahlung mit dem 
ublichen bankmjßigen Zinss:l.tz jenes Staates, in 
dessen Hoheitsgebiet die Investition durchgefuhrt 
wurde, verzmst werden; .~Ie muß tatsächlich 
verwertbar und frei transferierbar sein . SpäteStens 
im Zeitpunkt der Enteignung muß in geeigneter 
Weise für die FestSetzung und Leistung der 
Entschädigung Vorsorge getroffen sein. 

(2) Enteignet eine Vertragspartei die Vermögens
werte einer Gesellschaft, die gemäß Artikel I Absatz 
2 dieses Abkommens als ihre eigene Gesellschaft 
anzusehen ist, und an welcher ein Investor der 
anderen Vertragspartei Anteile besitZt, so wendet sie 
die Bestimmungen des Absatzes I dergestalt an, daß 
die angemessene Entschädigung dieses Investors 
sichergestellt wird. 

(3) Dem Investor steht das Recht zu, die 
Rechtm!i:ßigkeit der Enteignung durch die zuständi· 
gen Organe der Vertragspartei, welche die Enteig
nung veranlaßt hat, uberprufen lU lassen. 

(2) Each Comeacting Party shall in its territory 
accord LO investors of the other Cormacting Party as 
regards the management, use, cnjoymenL or disposal 
of their investments, treatment wh ich is fair and 
equitable and not less favourable than that which it 
lccords to its own investors or tO the InveStors of 
any third State. 

(3) The provisions of this Agreement relative 10 

the granting of treatment not less favourable than 
that accorded co the investors of any third State and 
their investments shall not be construed as tO oblige 
one Contracting Party 10 extend tO the investors of 
thc other Contracting Party and their Iflvestmcnts 
the present or future benefit of any treatment, 
preference Of privilege resulting from 

a) any customs union, common market, free 
trade area or membersbip In an economlC 
commumty ; 

b) any international agreement, international 
arrangement or domenic legislation regard
I ng taxation; 

c) any regulation tO facilitate the fromi er \raffie. 

Artic1e 4 

Expropriation 

(I) Investments of investors of either Contracting 
Pany shall not be expropriated in {he territory of the 
'Jther Contraeling Party excepl for a publie purpose 
by duc process of law and against compensation. 
Such compens:l.llon shall amount tO the actual value 
of the Investment expropriated immediately preced 
ing the time in which tbe aClual o r Impending 
measure bec3me publie knowledge. The campensa
tion shall be paid without undue delay and shall 
carry Ihe usual bank intereSl of the country in wh ich 
.he investment was made until the time o f payment; 
It shall be effectively realizable and freely 
transferable. Provisions for the determination and 
payment of such compensation shall be made in an 
appropriate mannee not later than at the moment of 
the expropriation. 

(2) Where a Contracting Party expropflates lhe 
.assets of a company wh ich is considered as its own 
company pursuant to paragTlph (2) of Article 1 of 
the present Agreement and m which an investor of 
the other Contracting Party owns shares, it shall 
.apply the provisions of paragraph (1) so as to ensure 
due compensation 10 lhis Investor. 

(3) The investor shall be entided to have the 
legality of the expropriation reviewed by the 
eompetent authorities of the Contracting Party 
havmg induced the expropriat ion. 

, 
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(4) Dem Investor steht das Recht ~u, die Höhe 
und die Zahlungsmodalitäten der Entschädigung 
entweder durch die zuständigen O rgane der 
Vertragspanei. welche die Enteignung veranlaßt hat 
oder durch eIn internationales Schiedsgericht 
gem:tß Anikd 8 dieses Abkommens überprüfen zu 
lassen . 

Artikel 5 

RilcklUhrung und Transfer von Kapital und 
Erträgen 

(I) Jede Vertragspanei gewährleistet Investoren 
der anderen Vcnragspartei ohne ungebü hrliche 
Verzögeru ng den freien Transfer in frei konvert ier
harer Währung Jer im Zusammenhang mit einer 
Investition stehenden Zahlungen, insbesondere, 
aber nicht ausschließlich, 

a) des Kapitals und zusätzlicher Beträge zur 
Aufrechterhaltung ode r Erweiterung der 
Investition; 

b) von Beträgen, die zur Abdeckung von 
Ausgaben im Zusammenhang mit der Verwal
tung der InveStition bestimmt waren, 

c) der Ertrage; 
d) der Rückzahlung von Darlehen; 
e) des Erlöses im fall e vollständiger oder 

teilweiser Liquidation oder Veräußerung der 
Investition ; 

f) einer Entschädigu ng gemäß Artikel 4 Ab
SalZ 1 d ieses Abkommens. 

(2) Die Überweisungen gemäß diesem Arti kel 
erfolgen zu den Wechselkursen, die am Tage der 
Überweisung gelten. 

(3) Die Wechselkurse werden von dem jeweiligen 
Bankensystem im Hoheitsgebiet jede r der Vert rags
parteIen festgelegt. Die Bankgebühren werden 
gerecht und angemessen sein. 

Artikel 6 

Eintrit ts recht 

Ldstet eine Vertragspanei oder eine von inr hiezu 
ermllchtigte Institutio n ih rem Inveuor Zahlungen 
auf Grund einer Gilrantie für eine Investition im 
H oheitsgebiet der anderen Vertragspanei, so 
erkennt diese andere Vertragspanei, unbesc:hadet 
der Rechte des Investors der erstgenannten 
Venragspartei gem:i.ß Artik.eI 8 dieses Abkommens 
und der Rechte der erStgenanmen Venr~$sparte i 
gem~ß Artikel 9 dieses Abkommens, die Ubertra
gung aller Rechte und Ansprüche dieses Investors 
knfr. c.l'se t ze~ Oller auf Grund ... ines R ... chtsge
schäfts auf die erstgenannte Venragspanei an . Die 
zweitgenlnme Venragspartei erkennt auch das 
Eintrittsrecht der erstgenannten Vertragspartei in 
alle diese Rechte oder Ansprüche .1n, welche diese 
Vertragspartei im se lben Umfang~ ausüben kann 

(4) The investor sh.1J1 be entitled 10 have the 
:tmoum :tnd the provisions for th~ payment of [he 
com~nsa[ion reviewed either by the competent 
authorities of the Contracting P.1ny having induced 
the expropri:l.lion or by 3n international arbitral 
tribunal according tO Anicle 8 of the pres ... nt 
Agreement. 

Article S 

Repatriation and transfer of capiu.l and returns 

( I ) Each Contracting Party shall guaramee 
without undue dc:lay lO inv~5lOrs of the other 
Contracting P:trty free transfe r in free!y convertible 
currency of p:tyments in connect1on with an 
investment, in p:trticular but nOt exclusively, of 

a) the capit:t l and additional amounts for the 
maintenance or extension of the investment; 

b) amounts a5signed to cover expenses relating 
tO the m.1nagement of the investment; 

c} the returns; 
d} the repaymentof loans; 
e} proceeds (rom total or partial liquidation or 

sale of the investment; 

f) compensation according tO Article 4 para+ 
graph ( I) of the present Agreement. 

(2) The tnnsfers referred tO in this Anicle sh:!.11 be 
effected at the exchange rates prevailing on the day 
of the transfer. 

(3) Thc rates of exchange shall be determlned by 
lhe respective banking system in the terr itory of each 
of the Comr:tcting Parties. The bank charges sh:tJl 
be fair :tod equillb le. 

Art icle 6 

Subrogation 

Wilele olle COIllHlctint;: Party or an institution 
.1uthorized hy it makes payments w its investOr In 

yirtue of a guanlntee for an investment in [he 
terrilory of the othe r Contracting Party, the oth~r 
Contr:tcting Pany shall without prejudice LO the 
righ LS of the investor of the first Contr:u::tinS Party 
under Articl~ 8 of th~ pr~sent Agre~ment aod tO the 
righLS of the first Comracting Party und~r Article 9 
of the pr~sen t Agreement recognize the assignment 
lO the first Contracting Party of alt rights and claims 
of Ihis inv~stor under a law or pursuant tO a legal 
transaction. The latter Contracting Party shall also 
recognize the subrogation of the former ContraCt+ 
ing Party 10 any such rights o r claims which that 
Comracting Party shalJ be entitled to assert 10 the 
same eXI~nt a5 its predecessor in tide. As regards the 
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wie der frühere Anspruchsberechtigte. Für den 
Transfe r der an die betreffende Venragspartei auf 
Grund des Einlrittsrechtes zu leinenden Zahlungen 
gelten Artikel 4 und Artikel 5 dieses Abkommens 
si nngemäß. 

Artikel 7 

Andere Verpnichtungen 

( I) Ergibt sich aus den Rechtsvorschriften einer 
Vertrae~rart~i neler au( völkerrechtl ichen Ve r
pfli ch tungen, die neben diesem Abkom men z.wi
sehen den Vertragspaneien beSlehen oder in 
Zukunft begründet werden, eine allgemeine oder 
besondere Regelung, durch die den In vestitionen 
von Im·estoren der anderen Vertragspanei eille 
günstigere Behandl ung als nach diesem Abkommen 
z.u gewäh ren ist, so geht diese Regelung dem 
vorliegenden Abkommen insoweit vor, als sie 
günstiger ist. 

(2) Jede Vertragspartei hält jede venragliche 
Verpfl ichtung ein, die sie gegenOber einem Investor 
der anJc:n:n Venragspanc:i im Bez:ug auf von ihr 
genehmigte Investitionen in ihrem Hoheitsgebiet 
übernommen hat. 

Artikel 11 

Meinungsverschiedenheiten aus Investitionen 

( I) Entstehen zwischen einer Vertragspartei und 
einem Investor der anderen Vertragspartei Mei
nungsverschiedenheiten aus einer Investition, so 
werden diese, so weit wie möglich, zwischen den 
Sueitparteien freundschaftl ich beigelegt. 

(2) Kann eine solche Meinungsverschiedenheit 
gemäß Absat7_ 1 nicht innerhalb von drei Monaten 
vom Zeitpunkt emer schriftlichen Mitteilung 
hinreichend bestimmter Ansprüche beigelegt wer· 
den, wird die Meinungsverschiedenheit auf Antrag 
der Vertr;l.gspartei oder des Investors du anderen 
Vertragspanei zur Durchführung eines Ve rgleichs
verfahrens oder eines Schiedsverfah rens dem 
Internationalen Zentrum für die Beilegung von 
Investitionsstreitigkei ten, welches du rch die am 18 . 
März 1965 in Washington zu r Ume rzeichnung 
aufgelegte Konvention ober die Beilegung von 
Investitionsslreitigkeiten zwischen Staaten und 
Sta atsangehörigen anderer Staaten geschaffen 
wurde, vorgelegt. Im Falle eine! Sehicdsverfah rens 
nimmt jede Vertragspartei auch ohne Vorliegen 
einer individuellen Schiedsvereinbarung zwischen 
der Vertragspartei und dem Investor durch dieses 
Abkommen unwiderruflich im vorhinein zu, solche 
Meinungsverschiedenheiten dem Zentrum zu unter
breiten und den Schiedsspruch als bindend anzuer
kennen. Diese Zustimmung beinhaltet den Verzicht 
auf das Erfordernis, d aß das innerstaatliche 
Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren erschöpft 
worden ist. 

transfe r of paymenLS tO the Contracting Party 
concerned by virtue of such assignment, Artide 4 
and Artide 5 of the present Agreement shall apply 
mutatis mutandi s. 

AJ"ticlc: 7 

Other Obligations 

(I) If the provisions of law of either Contracting 
Party or international obligations e:cisting at present 
o r establishcd thereafter bctween the Contracting 
Parties in addi tion tO the present Agreement, 
contain a rule, whether general or specific, cntithng 
investments by investors of the other Contracting 
Party to a treatment more favourable than is 
provided fo r by the present Agreement, such wie 
shall to the e)(tent that it is more favourahle prcvail 
over the present Agreement. 

(2) Each Contraeting Party shall observe any 
contractual obligation it may have entered into 
towards an investor of the other Contracting Party 
with regard to Investments approved by it in i15 
tcrritory. 

Artide 8 

Settlement of Investment Disputes 

(I) Any dispute arising out of an investment, 
hetween a Comracting Party and an inveslOr of the 
ether Contracting Party shall, as far as possible, be 
senled amicably between the parties lO the dispute. 

(2.) If a dispute aecordi ng tO paragraph (1) cannot 
be seuled within three months of a wrinen 
notification of a sufficiently detailed daim, the 
dispute shall upon the request of the COntracting 
Party or of the investor of the other Contracting 
Party be 5ubmitted for conciliation or arbitration to 
the International Centre for Settlement of Invest
ment Disputes, established by the Convention on the 
Settlemem of Investment Disputes between States 
and Nauonals of other Scau:s, opened for signa tu re 
:n Washington on 18th March, 1965. In case of 
arbitration, each Contracting Party, by this 
Agreement irrevocably consents in advance, even in 
the absence of an indillidual arbitral agreement 
UClwcen the Con tracting I'arty and the invrstor, to 
submit any such disputes tO this Centre and to 
accept the award as binding. This eonsent implies 
renunciation of the requirement that the internal 
adminiStrative or juridical resorts should be 
e:chausted . 
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(J) Der Schiedsspruch isr endgültig und bindend ; 
er wird nach innerstaatlichem Recht vollstreckt ; 
jede Vertragspanei stellt die Anerkennung und 
Durchsetl.ung des Schiedsspruches in Übereinstim
mung mit ihren einschlägigen Rechtsvorsch riften 
sicher. 

(4) Eine Vertragspartei, die Streitpanei ist, macht 
in keinem Sudium des Vergleichs- oder Schiedsver
lahrens oder der Durchsetzung eines Schieds
spruchs als Einwand geltend, daß der InvestOr, der 
die andere Streitparlei bildet, auf Grund einer 
G.uantie bezUglieh einiger oder aller semer Verluste 
eine Entschädigung erhalten hat. 

Artikel '} 

Meinun!;sverschicdenheiten zwischen den 
Vert ragsparteien 

(I) Meinungsverschiedenheiten zwischen den 
Venragsp:lfteien über die Auslegung oder Anwen
dung dieses Abkommens sollen, soweit wie möglich, 
durch fre undschaftliche Verhandlungen beigelegt 
werden. 

(2) Kann eine Meinungsverschiedenheit gemäß 
Absatz I innerhalb \'on sechs Monaten nicht 
beigelegt werden, so wird sie auf Verlangen einer 
Venragsplrtei einem Schiedsgericht unterbreitet. 

(J) Das Schiedsgericht wird von Fall zu Fall wie 
folgt gebildet: Jede Vertragspanei bestellt je ei n 
Mitglied, und diese beiden Mitglieder ei nigen sich 
auf den Angehörigen eines Drimta:ues als Vorsil-
7.enden . Die Mitglieder sind innerhalb von zwei 
Monaten, nlchdem die eine Vcnragsparlci der 
lnderen mitgeteilt hat, daß sie die Meinungsver
schiedenheit einem Schiedsgtricht unterbreiten will, 
eier Vorsit'!:ende innerhalb von weiteren zwei 
Monaten zu bestellen. 

(4) Werden die in AbSltZ 3 genanmen fristen 
nicht eingehalten, so klnn in Ermangelung einer 
anderen Vereinbarung jede Vertragspartei den 
Präsidenten des Internaliona[en Gerichtshofes bit
ten, die erforderl ichen Ernennungen vorzunehmen. 
Besitzt der Präsident des Internationalen Gerichts
hofes die Staatsangehörigkeit einer der beiden 
Verttagspaneien oder ist er aus einem anderen 
Grund verhinden, seine Funktion wahrzunehmen, 
so klnn der Vizepräsident oder, im Falle seiner 
Verhinderung, das dienstälteste Mitglied des 
Interna.tionalen GerichtShof" umer den$Clhen Vor
aussetzungen eingeladen werden, die Ernennungen 
vOrl.unehmen. 

(5) Das Sch iedsgericht regelt sein Verfahren 
selbst. 

(6) Das Schiedsgericht entscheidet auf Grund 
dieses Abkommens sowie auf Grund der allgemein 
anerkannten Regeln des Völkerrechtes. Es entschei
det mit Stimmenmehrheit; die Entscheidung ist 
endgültig und bindend. 

(3) The :l1Y:lrd sha.1I be fina.l and binding; it shalJ 
be executed according tO national law ; each 
Contracting Party sh:!.11 ensure the recognition and 
cnforcemcnt of the ubitral award in accordance 
with its rdevant l:lwS a.nd regula.tions. 

(4) A Contracting P:my which is a party to a 
dispute shall not, at any stage of conciliation or 
arbit ration proceedings or enforcement of an award, 
raise the objection that the investor who is the olher 
party to the dispute has received in accnreiance with 
a guarant.ee indemnity in rcspect of some or all iu 
losses. 

Article 9 

Disputes between the Conttllcling Parties 

(I ) Disputes between the Contr~ cting Panies 
concerning the interpretalion o r application of this 
Agreement shall, as hr as possible, be settled 
through amieable negotiations. 

(2) If a dispute according to p:lragt:l.ph (1) cannO! 
be senled within six months it shalJ upon the request 
of either Contracting Party be submiued 10 an 
arbitral tribunal. 

(3) Such arbitral tribunal shall be constituted ad 
hoc aS folIows: elch Contracting Party shall appoint 
o ne member and these two members shall agree 
upon anational of a third State as their chairman. 
Such members shall be appoinred within two months 
from the date one Contracting Party has informed 
the other Comracting Party, that it in(cnds to 
submit the dispute to an :lfbitra l tribunal, Ihe 
chairman of wh ich shall hr. appointed within IWO 
:further months. 

(4) If the periods specified in paragraph (3) have 
not been observed, either CQnuacting Party may, in 
t he absence of any other relevant arrangement, 
invitC' the President of the International Court of 
Justice 10 make the necessary appointmenu. If the 
President is a national of either of the Contracti ng 
:Pa.rties or if he is otherwise prevented from 
discharging the said funclion, the Vice-Presidenl or 
in Gise of his inability the member of the 
:International CoUrt of Justice next in seniority 
should be invited under the same conditions to mOlke 
the nccessary appointmentS. 

(5) The tribunal shall establish its own rules of 
procedure. 

(6) Tne :l;roitral tribunal sna11 reach iu decision in 
virtue of the present Agreement and pursuant to the 
gene rally recogniz.ed rules of inrernational law. It 
shall rcach iu decision uy a majority of votes; the 
decision shall be final and binding . 
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9Z der Beibgen 7 

(7) Jede Vertragspartei tragt die Kosten ihres 
Mitglieds und ihrer Vertretung in dem Schiedsver
fahren. Die Kosten des Vorsitz.enden sowie die 
sonstigen Kosten werden von den beiden Vertrags 
parteien zu gleichen Teilen getragen. Das Gericht 
kann jedoch in seiner Entscheidung eine andere 
Kostenr~!!elun!! treffen. 

Artikel JO 

Anwendung dieses Abkommens 

Dieses Abkommen gilt für Investition en, die 
InveSlQren der einen Vertragspanei in Übe reinstim
mung mit den Rechtsvorschriften der anderen 
Vertragspartei in deren HoheilSgebiet sowohl vor 
als auch nach dem lnkrafttreten dieses Abkommens 
vorgenommen haben. 

Artikel 11 

Inkrafttreten und Dauer 

(I) Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation 
und tritt am ersten Tag des dritten Monats in Kraft, 
der dem Monat fo lgt, in dem die Ratifikationsur
kunden ausgetauscht wurden. 

(2) Das Abkommen bleibt 7..ehn Jahre lang in 
Kraft; nach deren Ablau f wird es auf unbegrenz.te 
Zeit verlangert, sofern nicht eine der beid en 
Vertragspa n eien das Abkommen zwölf Monate vor 
seinem Ablauf schri ftlich kündigt. 

(3) Für Investitionen, die vor dem Zeitpunkt des 
AuHe rkrafttretens dieses Abkommens vorgenom
men worden sind, geken die Artikel 1 bis 10 noch 
für weilere zehn Jahre vom Tage des AuHerkrafure
tens des Abkommens an . 

GESCHEH EN zu Wien, am 14. März. 199 1, In 
zwei Urschriften, jede in deutscher, koreanischer 
und englischer Sprache, wobei jeder Wortlaut 
gleichermaßen authentisch ist. Bei unterSchiedlicher 
Auslegung der Wortlaute dieses Abkommens hat 
der englische Wortlaut Vorrang. 

I:Ur die Republik Österreich · 
Dr. Alois Mock 

Für die Republik Korea· 
Chang-Choon Lee 

(7) Each Contracting Party shall bear the COStS uf 
ilS own member and of its legal represemation in th e 
arbitration proceedings. T he COStS o f the chairman 
and the remalOlOg COStS shall be borne in equal partS 
by both ContraCling Parlies. The tribunal may, 
however, in its decision dete rmine anothe r distribu 
tion of COSts. 

Article 10 

Application of the Agreement 

This Agreement shall apply tO InveStments made 
in the terrilOf}' of one of the COlluacting Panies in 
accordance with its laws and regu lations by 
investors of the other Contracting Party prior lO as 
weil as after the enlf}' 10m force of this Agreement. 

Article 11 

Enlry into Force and Du ration 

(1) This Agrecmem is sllbjcct tO ratific:ltion lnd 
shall enter inlO force on the firs t day of the third 
month that follows the month d uring which tht: 
instruments o f ratification have been exchanged. 

(2) This Agreement shall remain In fo rce for a 
period of tell years; il shall be extended thereafter 
for an unlimited period except Ir denounced In 

writing by either CO ntraCling Party twelve months 
hefore its explration . 

(» In rcspect of inveStments made prior tO (he 
date of termination of the preseO! Agreement the 
provisions of Anicle 1 tO 10 o f the present 
Agreement shall continue to be effective for a 
funher period of ten years from the date of 
termination of the presem Agreement . 

DO NE in Vienna, On \ 4,h March, 199 1, in 
duplicate. In the German, Korean and English 
languages, allthree texts heing eqllally authentie. In 
case of divergence of Interpretation between the 
texts of this Agreement, the English text shall 
prcvail. 

Fo r the Republic of Austrla: 
Dr. Alois Mock 

For the Rcpublic of Korea: 
Chang-Choon Lee 
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VORBLATT 

Problem: 

Die Förderung und der Schutz von Investiuonen im Ausland wird von den innerstaatlichen 
Rechtsnormen des ausl;indischcn Staates geregelt, ohne daß der Heimat- oder SitzStaal des Investors ein 
Reeht hat, Schutzfunktionen aUS7.uuben. Dies kann sich hemmend auf die im beiderseitigen Interesse 
liegende Investi tionsbereitschaft auswi rken. 

Problemlösung; 

Das vorliegende Abkommen hat die Förderung und den Schutz von Investitionen zum Gegenstand und 
regelt auf der Grundlage der Gegenseitigkeit u. a. die Emsch;idigungspflicht bei Enteignungen, die Frage 
von Überweisungen und Formen der Streitbeilegung. Das Abkommen beruht auf dem Prrnzip der 
lnlandergleichbehandlung und der Meistbegünstigung - ausgenommen Voneile, die sich aus 
Tntegrationsmaßnahmen u. a. ergeben. Auf Grund diese.s Vertragsinstfumentes ist jede Venragspanei in der 
Lage, die Rechte ihres InveStors im Investition.~land sicherzustellen und zu vertreten. 

Altern.lIiven: 

Keine. 

Kon en; 

Keme. Mit der Vollziehung des Abkommens ist weder ein vermehrter Sachaufwand noch ein zus;itzlicher 
Personal aufwand verbunden. 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

Das gegenständliche Abkommen ist gesetzän
dernd bzw. gesetzesergänzend und bedarf daher 
gemäß Artikel 50 Abs. I B-VG der Genehmigung 
durch den Nationalrat. Es hat nicht politischen 
Charakter und ist der unmittelbaren Anwendung im 
innerstaatlichen Rechtsbereich zugänglich, sodaß 
eine Erlassung von Gesetzen gemäß AItikel 50 
Abs. 2 B-VG nicht erforderlich ist. Das Abkommen 
emhält keine verfassungsändernden Bestimmungen. 
Die einzelnen EG- Mitgliedsstaaten schließen ana
loge Abkommen mit Dritdändern ab, sodaß die 
Vereinbarkeit mit bestehenden EG-Regelungen 
gegeben erscheint. 

lnveslitionsschutzabkommcn werden üblicher
weise zwischen Industriestaaten einerseits und 
Schwellen- und Entwicklungslandern bzw. Landern 
des Rates für Gegenseitige Winschaftshilfe anderer
seits abgeschlossen. Ihr Ziel ist es, Investitionstatig
keit zu fö rdern und getätigte Investitionen zu 
schützen. Es liegt in den wirtSchaftlichen Gegeben
hei ten, daß Investitionen in erster Linie von den 
Industriestaaten in die Schwellen- und Entwick
lungsländer bzw. in die länder des RGW- Raumes 
fließen. Es iSt aber nicht auszuschließen, daß der 
Investitionsfluß auch eine umgekehrte Ri<.:htung 
nimmt. Ein Industriestaat muß daher grundSätzlich 
bei der Verhandlung solcher Abkommen auf diese 
Möglichkeit im Lichte seiner eigenen Wimchafts
struktur sowie seiner Gesetzgebung Bedacht neh
men. 

Daß die Grunclaufgabe von Investitio nsschutzab
kommen in jedem Fall die gleiche ist, und daß die 
von ÖSterreich angestrebten InveStitionsschutz.ab
kommen Im Regelfall ausgehend von einem, von 
einem OECD-Basisentwurf abgeleiteten, österrei
chischen Mustervenrag verhandelt werden, sind die 
Abkommensinhalte einander in hohem Maße 
ahnlich his identisch. Größere Abweichungen 
ergeben sich In der Regel bei Fragen der 
Streitbeilegung zwischen einer Vertragspartei und 
einem Investor und bei den Modalitaten des 
Devisentransfers. 

In Entsprechung des österreichischen Mustervcr
trages sichern sich die Vertragsparteien die 
Inländergleichbehandlung und die MeistbegünSli
gung zu. 

Angesichts der von der Republik Korea verfolg 
ten liberalen Wirtschaftspolitik kann erwartet 
werden, daß die österreich ische Wirtschaft In 

Zukunft in verstärktem Maß Möghchkeiten zu 
InvestitionStätigkeiten in diesem Land in Betracht 
z.ieht. Auch auf koreanischer Seite besteht Interesse 
an Investitionen aus Österreich sowie die Bereit
schaft, durch entsprechende innerstaatliche Rege
lungen ausländische InveslitionStätigkeit zu för
dern . Ziel des gegenständlichen Abkommens ist es, 
die ÖSterreich ischen Firmen bei ihren J nvestitionsbe
mühungell in der Republik Korea zu umerstützen 
und sie gegen dabei allenblls entstehende Risiken 
abzusichern. 

Auch seitens der koreanischen Wirtschaft, die in 
den letzten Jahrzehnten einen hohen Entwicklungs
stand erreichte, besteht Interesse an koreanischen 
Investitionen Lm Ausland, die In bezug auf 
Österreich durch das vorliegende Abkommen 
begünstigt werden. 

Besondere Bedeutung kommt der Regelung der 
Entschädigung im Falle der Vemaadichung oder 
jeder sonstigen Maßnahme mit einer der Enteig
nung gleichkommenden Wirkung zu . Einen wichti
gen Venragsbestandteil bilden ferner die Bestim
mungen betreffend den Transfer von Erträgen aus 
Investitionen, von Rückzahlungen von Darlehen, 
von Erlösen aus deren Liquidation oder Veräuße
rung und von Entschadigungen im Enteignungsfall. 

Das Abkommen sieht urner gewissen Vorausset
zungen die Befassung des Internationalen Zentrums 
für die Beilegung von Investitionsstreitigkeiten vor. 
Ebenso ist ein Schiedsverfahren für Meinungsver
schiedenheiten zwischen den Vertragsparteien hin~ 
sichtlich der Interpretation und Anwendung dieses 
Abkommens vorgesehen. 

Bc~olldccec Teil 
zu den einzelnen Bestimmungen 

Präambel : 

Diese enthält im wesentlichen die Motive der 
vertragschließenden Parteien . 

Artikel 1 

Dieser Artikel dient dazu, die im Abkommen 
vorkommenden wesentlichen Begriffsinhalte zu 
definieren. 
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Der Begriff "Investition" ist sowohl inhaltlich als 
auch durch eine umfangreiche, wer.n au{-h nicht 
erschöpfende Aufzlhlung von Vermögenswenen 
definiert_ Die Aufzählung folgt einem internationa
len Stand:ud. 

Der Begriff "Investor" wird in bezug auf die 
Vertragspaneien in zweierlei Welse definiert : im 
Falle natürlicher Personen durch die Staatsangehö
rigkeit, im Falle juristischer Personen usw _ entspre
~hend der in Öst erreich vorherrschenden Sitnheo 
neo 

Di e Definition der "Erträge" im Absatz (3) 
entspricht sowohl inhaltlich als auch In der 
demonstrativen Aufzählung internationaler Praxis 

Der Begriff "Enteignung" umfaßt eine Verstaatli 
chung oder jede sonHige Maßnahme mit ei ner der 
Enteignung gleichkommenden Wirkung_ 

Artikel 2 

umfaßt sowohl die Förderung als auch den 
Schutz von Investitionen. 

Absatz (I) enth!ill eine Venugsbestimmung 
allgemeiner Natur. Konkrete Maßnahm en _~ind 

nicht angesprochen, vielmehr ist den Vertragspar
teien bei der Gestaltung dieser Maßnahmen, unter 
der Bedingung der Gerechtigkeit und Billigkeit, 
fre ie Hand gelassen. Die Zulassigkcit von Investitio 
nen wird dabei an die Gesetzgebung der jeweiligen 
Vertragspartei gebunden_ 

Absau (2) beinhaltet die Schutzgarantie des 
Abkommens für Investitionen und ihre Ertrage. Dic 
Erweiterung oder V cränderung einer Investition hat 
in Überei nstimmung mit der Gesetzgebung jener 
Vertragspartei zu erfolgen, in de ren Hoheitsgebiet 
die Investition getätigt wurde. 

Art ikel 3 

enthllt das Prinzip der Tnländergleichbehandlung 
und der Meistbegünstigung. 

Absatz (I) sichert die prinzipienkonforme Be 
handlung der Invcstinonen, Absatz (2) die prInzi
pienkonforme Behandlung del- Betätigung von 
InvestOren In bezug auf eine Investition. 

Absatl: (3) fixiert die Ausn.1hmen von diesem 
Prln1:lp (ZollunIOn, gemeinsamer Markt, Freihan 
dcIszone, Zugehörigkeit zu einer Winschaftsge
mein schaft und Grenzverkehr; Nichtanwendung 
auf Steuerfragen)_ 

Artikel 4 

behandelt Fr.:tgen der EntSchädigung und ISt 
somit als emer der WIChtigsten Artikel des 
Abkommens anl.u~ehen. 

In Absatz (1) und (2) wird die In Artikel 1 
definierte Enteignung durch Bindung an drei 
Bedingungen hinsichtlich ihrer Anwendbarkei t 
wesentlich eingegrenzt. Sie darf nur 

1. im öffentlichen Interesse 
2. unter Einhaltung eines reChtmäßigen Verfah

rens und 
3_ gegen Bezahlung einer Entschädigung 

erfolgen. 

Die Entschadigungspflicht ist so formuliert, daß 
:!ie eine weitgehendste Wertsicherung und Ve rwen~ 

barkeit für die betroffenen Vermögenswene garan
t1en . 

Absatz (1) schreibt fest, daß die Entschädigung 
dem realen W ert der Investition unmittelbar vor 
dem Zeitpunkt entsprechen muß, in dem die 
tatsächliche Maßnahme der Enteignung gesetzt 
oder die bevorstehende Entei gnung bekannt wurde. 

Absau (2) bestimmt, daß Art. 1 auch im Falle der 
Enteignung einer Gesellschaft An wendung findet, 
.an welcher ein Investor der anderen Vertragspartei 
Anteile besitzt. 

Absatz (3) räumt dem Investor das Recht ein, die 
Rechtmaßigkeit der Enteignung durch die zuständi
gen Organe der Vertragspartci, welche die Enteig
nung veranlaßt hat, überprüfen ~u lassen 

Absatz (4) räum t dem Investor das Recht ein , die 
Höhe und die Zahlungsmodalitäten der Entschädi
gung durch das ZUStändige Organ der enteignenden 
Vertragspartei oder durch ein internationales 
Schiedsgericht gemaß Artikel 8 dieses Abkommens 
überprüfen zu lassen 

A rt ikel S 

bildet eille Ilotwendige und klarnellende Ergän 
zung zu den vorangegangenen Artikeln, insbeson
dere zu den Artikeln 3 und 4, insofern er das 
Verfügungs - bzw. Repatriierungsrecht des InvestOrs 
ober alle vorher genannten Vermögenswene durch 
Regelung der Überweisbarkeit von Zahlungen aus 
dem Hoh eitsgebiet einer Vertragspartei garantien. 

Absatz (1) garantiert den Transfer ohne unge
bührliche Verzögerung in frei konverti erbarer 
\'V'ahrung für Zahlungen im Zusammenh ang mit 
<emer Investition, und zwar insbesondere für 
.Investitionserträge, Rückzahlungen von Darlehen, 
Erlöse aus Liquidation oder Veräußerung, und 
t::ntschädlgungen_ 

Absatz (2) definiert die bel überwe isungen 
:lnzuwendcnden Wechselkurse. 

Absatz (3) regelt die restlegung des Wechsel kur
.1e$ und stellt die Angemessenheit de r Bankgebühren 
s icher. 

Artikel (, 

Da Investitionen seitens öffentlicher Stellen des 
Staates, dem der InveHor angehört, vielfach mit 
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Garantien ausgestattet werden, sieht dIeser Artikel 
vor, daß der Garantiegeber in die Rechte des 
Garantienehmers eintreten kann, um von diesem auf 
ihn übergegangene Ansprüche aus dem vorliegen . 
den Vertrag: geltend zu machen. 

Artikel 7 

Ergibt sich laut Abs. 1 aus einer Rechtsvor~chrift 
einer Vertra&sp:lTtei oder aus einer völkerrechtli
chen Verpflichtung zwischen den Vertragsparteien 
eme günstigere Behandlung als sie das Abkommen 
vo rsieht, so geht diese Regelung dem Abkommen 
insoweit vor, als sie günstiger iSt. 

Absatz (2) erlegt den Vertragsparteien die 
Beachtung der von ihnen übernomm enen Verpfllch
lungen in bezug auf genehmigte Investitionen auf. 

Ac(ikd 8 

regelt die Beilegung von Meinungsverschieden
heiten aus einer InveS[ition zwischen dem Investor 
einer Veruagspanei und der anderen V enragspartei 
durch die Möglichkeit, bei Scheitern auf dem 
Verhandlungswege nach 3 Monaten die Meinungs> 
versc:üedenheit auf Antrag der Vertragspartei oder 
des Investors der anderen Vert ragspartei dem 

Inu::rnauonalen Zentrum für die Beilegung von 
Investitionsstreitigkeiten zu untubreiten, dessen 
Schiedsspruch endgültig und bindend für beide 
Streitparteien ist. 

Artikel 'J 

behandelt Streitigkeiten über die Auslegung und 
Anwendung des vorliegend en Vertrages zwischen 
den Venragsp:trteien . 

Art ikel 10 

Das Abkommen ist anwendbar auf alle Investitio
nen, die vor dem Inkrafttretcn des Abkommens 
getätigt wurden oder die nach seinem Inkrafttreten 
get::ttigt werden. 

Artikel 11 

stipuliert die Ratifikationsbedürftigkeil. Die Ab
kommcosdauer Wird mi t 10 Jahren ab dem 
Zeitpunkt des Inkrafmeteos festgelegt, erfähn 
jedoch eine automatische Verlänge rung auf unbe
stimmte Zeit, sofern keine der Parteien unter den 
normierten Bedingungen eine Kündigung aus
spricht. 
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